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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen zur Schlechtwetterentschädigung Allgemeine Bestimmungen zur Schlechtwetterentschädigung 

Geltungsbereich. Geltungsbereich. 

§ 1. (1) bis (4) ... § 1. (1) bis (4) ... 

(5) Arbeitskräfteüberlassungsbetriebe fallen bezüglich jener Arbeitnehmer, 
die gemäß § 2 Abs. 1 lit. h des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 
(BUAG) in den Sachbereich der Urlaubsregelung einbezogen sind, in den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes. 

(5) Arbeitskräfteüberlassungsbetriebe fallen bezüglich jener Arbeitnehmer in 
den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes, die an Betriebe gemäß Abs. 1 
überlassen werden. 

§ 2. ... § 2. ... 

 c) deren Arbeitsverhältnis durch das Landarbeitsgesetz, BGBl. 
Nr. 140/1948, geregelt ist; 

 c) deren Arbeitsverhältnis durch das Landarbeitsgesetz 2021, BGBl. I 
Nr. 78/2021, geregelt ist; 

 d) bis h) ...  d) bis h) ... 
 

§ 2a. Bei einer Arbeitskräfteüberlassung nach § 1 Abs. 5 hat der Überlasser 
die Mitteilung gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 bis 9 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 
(AÜG), BGBl. Nr. 196/1988, im Zuge der Meldung nach § 22 des Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. Nr. 414/1972, an die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse zu übermitteln. 

Durchführung der Rückerstattung Durchführung der Rückerstattung 

§ 12. (1) bis (3) ... § 12. (1) bis (3) ... 

(4) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist für alle Arbeitnehmer zu 
leisten, die in den unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden 
Betrieben (§ 1 Abs. 1 und 2) beschäftigt sind und weder unter die 
Ausnahmebestimmung des § 2 noch unter die Sonderregelung des § 4 Abs. 4 
(Auslandsbaustellen) fallen. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die 
Eigenregiearbeiten durchführen (§ 1 Abs. 3), haben den 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag für die bei diesen Arbeiten verwendeten 

(4) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist für alle Arbeitnehmer zu 
leisten, die in den unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden 
Betrieben (§ 1 Abs. 1 und 2) beschäftigt sind und weder unter die 
Ausnahmebestimmung des § 2 noch unter die Sonderregelung des § 4 Abs. 4 
(Auslandsbaustellen) fallen. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die 
Eigenregiearbeiten durchführen (§ 1 Abs. 3), haben den 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag für die bei diesen Arbeiten verwendeten 
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Arbeiter zu leisten, soweit diese nicht gemäß § 2 vom Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes ausgenommen sind. Arbeitskräfteüberlassungsbetriebe haben den 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag für die gemäß § 2 Abs. 1 lit. h BUAG in 
den Sachbereich der Urlaubsregelung einbezogenen Arbeitnehmer zu leisten. 

Arbeiter zu leisten, soweit diese nicht gemäß § 2 vom Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes ausgenommen sind. Arbeitskräfteüberlassungsbetriebe haben den 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag für die gemäß § 1 Abs. 5 einbezogenen 
Arbeitnehmer zu leisten. 

(5) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist durch die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung einzuheben. Die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im 
übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für 
Arbeit, zu vollziehen. Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leistung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages sind nach dem für die 
Sozialversicherungsbeiträge geltenden Verfahren zu entscheiden. In diesem 
Verfahren kommt der Urlaubs- und Abfertigungskasse Parteistellung zu. Für die 
Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintreibung, Beitragszuschläge, Sicherung, 
Verjährung und Rückforderung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages gelten 
die entsprechenden Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
über die Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund des Arbeitsverdienstes. Den 
Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung gebührt für die Einhebung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages eine Vergütung. Der Bundesminister für 
Arbeit, hat die näheren Bestimmungen über das Verfahren bei der Abrechnung 
und Abfuhr der Beiträge sowie die Höhe der Vergütung und die Zahlungsweise 
nach Anhörung der BUAK und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 
auf der Grundlage der bisher geleisteten Einhebungsvergütung, der Entwicklung 
der Zahl der Arbeitnehmer, für die der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu 
leisten ist, und der zu erwartenden Kostenentwicklung nach den Grundsätzen der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit festzusetzen. 

(5) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist durch die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung einzuheben. Die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im 
übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für 
Arbeit, zu vollziehen. Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Leistung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages sind nach dem für die 
Sozialversicherungsbeiträge geltenden Verfahren zu entscheiden. In diesem 
Verfahren kommt der Urlaubs- und Abfertigungskasse Parteistellung zu. Der 
jeweilige Träger der gesetzlichen Krankenversicherung ist berechtigt, Revision 
wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art 133 Abs. 6 B-
VG zu erheben. Für die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintreibung, 
Beitragszuschläge, Sicherung, Verjährung und Rückforderung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages gelten die entsprechenden Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die Beiträge zur 
Pflichtversicherung auf Grund des Arbeitsverdienstes. Den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung gebührt für die Einhebung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages eine Vergütung. Der Bundesminister für 
Arbeit, hat die näheren Bestimmungen über das Verfahren bei der Abrechnung 
und Abfuhr der Beiträge sowie die Höhe der Vergütung und die Zahlungsweise 
nach Anhörung der BUAK und des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 
auf der Grundlage der bisher geleisteten Einhebungsvergütung, der Entwicklung 
der Zahl der Arbeitnehmer, für die der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu 
leisten ist, und der zu erwartenden Kostenentwicklung nach den Grundsätzen der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit festzusetzen. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 19. (1) bis (17) ... § 19. (1) bis (17) ... 
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(18) § 1 Abs. 5, § 2 lit c, § 2a sowie § 12 Abs. 4 und 5 in der Fassung des 
BGBl. 1 Nr. xxx/2024 treten mit 1. Juli 2024 in Kraft. 

  

Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

Abschnitt VII Abschnitt VII 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19 

§ 39a. (1) Abweichend von § 21a Abs. 2 sind für Zeiträume mit einer 
Wochenarbeitszeit von null Stunden im Rahmen einer COVID-19-Kurzarbeit von 
1. April 2020 bis 30. Juni 2020 keine Zuschläge für den Sachbereich der 
Urlaubsregelung zu entrichten. 

(2) Abweichend von den §§ 13k Abs. 1, 13o und 21 Abs. 2 sind im Zeitraum 
von 16. März 2020 bis 15. Mai 2020 keine Zuschläge zu entrichten. 

(3) Abweichend von § 7 Abs. 6 verfallen Urlaubsansprüche, die in den 
Jahren 2017 und 2018 erworben wurden, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub 
nicht bis zum 31. Mai des drittfolgenden Jahres nach dem Kalenderjahr, in dem 
der Urlaubsanspruch entstanden ist, verbraucht hat. Urlaubsansprüche, die in den 
Jahren 2019 und 2020 erworben werden, verfallen bis zum 30. April des 
drittfolgenden Jahres nach dem Kalenderjahr, in dem der Urlaubsanspruch 
entstanden ist. 

Entfällt. 

  
 

 
 


